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Folge 12 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat ein richtungsweisendes Urteil in Sachen 

Glücksspielmonopol getroffen. Das nach portugiesischem Recht bestehende Verbot für 

Unternehmen, Glücksspiele und Sportwetten über das Internet anzubieten und zu 

bewerben, ist EU-konform.  

 

 

Als Begründung führt der Gerichtshof „besondere Schutzvorschriften“ an, die mit dem 

Anbieten von Glücksspielen über das Internet verbunden sind. Deshalb kann eine solche 

Regelung mit dem Ziel der Bekämpfung von Betrug und anderen Straftaten gerechtfertigt 

werden. Nach dieser wesentlichen Erkenntnis sind nationale Monopole im Bereich 

Glückspiel und Sportwetten auch im Internet zulässig.  

 

 

Der EuGH hat in einem am 8. September 2009 veröffentlichten Erkenntnis 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&jurcdj=jurcdj&numaff=C-

42/07&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&aff

close=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=d

ocinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&doc

j=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submi

t=Rechercher 

 

für Recht erkannt, dass die portugiesische Regelung EU-konform ist, wonach das 

Unternehmen Bwin International Ltd, mit Sitz in Gibraltar, in Portugal keine Glücksspiele 

und Sportwetten über das Internet anbieten und bewerben darf. 

 

 

Die richtungsweisenden Leitsätze des EuGH-Urteiles: 

 

 Der EuGH lässt Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit aus Gründen der 

öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit als gerechtfertigt zu. Dazu 

zählen: 

- Verbraucherschutz 

- Betrugsvorbeugung 

- Vermeidung von Anreizen für Bürger zu überhöhten Ausgaben für das 

Spielen 

 

 Die Regelung der Glücksspiele gehört zu den Bereichen, in denen beträchtliche 

sittliche, religiöse und kulturelle Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

bestehen.  

 Es ist Sache der einzelnen Mitgliedstaaten die Bereiche Glücksspiel und Sportwetten 

entsprechend ihrer nationalen Rechts- und Werteordnung zu beurteilen. 

 Den Mitgliedstaaten steht es frei, die Ziele ihrer Politik auf dem Gebiet der 

Glücksspiele festzulegen und das angestrebte Schutzniveau zu bestimmen. Die 

Beschränkungen müssen jedoch den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit 

entsprechend der ständigen Rechtsprechung genügen. 
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 Die nationale portugiesische Regelung verfolgt hauptsächlich das Ziel der 

Bekämpfung der Kriminalität und insbesondere den Schutz der Glücksspieler vor 

Betrug durch die Anbieter. 

 Glücksspiele bergen in Anbetracht der Höhe der Beträge, die mit ihnen 

eingenommen werden, und der Gewinne, die sie den Spielern bieten können, eine 

erhöhte Gefahr von Betrug und anderen Straftaten. 

 Der EuGH hat anerkannt, dass eine begrenzte Erlaubnis von Spielen und Wetten im 

Rahmen eines nationalen Monopols den Vorteil bietet, den Spielbetrieb in 

kontrollierte Bahnen zu lenken und die Gefahren eines auf Betrug ausgerichteten 

Spiel- und Wettbetriebs auszuschalten. 

 Glücksspiele und Wetten über das Internet bergen wegen des fehlenden 

unmittelbaren Kontaktes zwischen dem Verbraucher und dem Anbieter eine größere 

Gefahr in sich, dass die Verbraucher eventuell von den Anbietern betrogen werden. 

 Der Sektor Glücksspiel und Sportwetten ist in der EU nicht harmonisiert. Eine 

gültige Bewilligung für Bwin in dem Staat, in dem er seinen Sitz hat (= Gibraltar), 

ist keine hinreichende Garantie im Sinne des Verbraucherschutzes, Dienstleistungen 

in einem Mitgliedstaat (= Portugal) anzubieten, in dem Bwin nicht nieder gelassen 

ist. 

 In einem solchen Fall hätten die portugiesischen Behörden bei der Beurteilung der 

Qualitäten und der Redlichkeit von Bwin in Gibraltar erhebliche Schwierigkeiten. 

 Das Unternehmen BWin tritt als Sponsor für Sportwettbewerbe bzw. für daran 

beteiligte Mannschaften auf und nimmt auch Wetten dafür an. Der EuGH kann nicht 

ausschließen, dass Bwin damit eine Stellung innehat, die es erlaubt, den Ausgang 

dieser Wettbewerbe unmittelbar oder mittelbar zu beeinflussen. Bwin könnte damit 

so seine Gewinne beträchtlich erhöhen.  

 

 

Vorabentscheidungsverfahren - Der konkrete Fall vor dem EuGH: 

 

Im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Liga Portuguesa de Futebol Profissional (im 

Folgenden: Liga) und der Bwin International Ltd (Bwin), einerseits und dem portugiesischen 

Glücksspiel-Monopol Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Santa 

Casa) andererseits hat das portugiesische Erstgericht eine Geldbuße gegen Bwin verhängt. 

Begründet wurde das mit einem Verstoß gegen die portugiesischen Rechtsvorschriften, die 

das Anbieten bestimmter Glücksspiele und Sportwetten über das Internet grundsätzlich 

verbieten. 

 

Bwin hat in der Folge gegen dieses Urteil berufen. Das portugiesische Obergericht hat 

daraufhin ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH gerichtet und um Klärung 

folgender Rechtsfragen ersucht: 

 

 BWin hat seinen Sitz außerhalb Portugals in Gibraltar. Ist das portugiesische 

Glücksspielgesetz mit der Niederlassungsfreiheit vereinbar? 

 Verstößt das Verbot von Glücksspiel und Sportwetten über das Internet gegen die 

Dienstleistungsfreiheit? 

 Ist diese Sonderregelung aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder 

Gesundheit (z.B. Bekämpfung von Online-Betrug, Verbraucherschutz, Gefahr 

anderer Straftaten) gerechtfertigt? 

 

 

 



Das Urteil – Der Europäische Gerichtshof (Große Kammer) hat für Recht erkannt: 

 

Art. 49 EG-Vertrag (Dienstleistungsfreiheit) steht einer Regelung eines Mitgliedstaats wie 

der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden nicht entgegen, nach der 

Wirtschaftsteilnehmer wie die Bwin International Ltd, die in anderen Mitgliedstaaten 

niedergelassen sind, in denen sie rechtmäßig entsprechende Dienstleistungen erbringen, im 

Hoheitsgebiet des erstgenannten Mitgliedstaats keine Glücksspiele über das Internet 

anbieten dürfen. 

 

 

Der rechtliche Rahmen - Die Regelung der Glücksspiele und Sportwetten in Portugal: 

 

 In Portugal unterliegen die Glücksspiele allgemein einem grundsätzlichen Verbot, 

wobei sich der Staat die Möglichkeit vorbehalten hat, nach einer Regelung, die er 

für die geeignetste hält, den Betrieb eines oder mehrerer Spiele unmittelbar durch 

eine staatliche Einrichtung oder durch eine staatlich kontrollierte Einrichtung zu 

genehmigen oder für den Betrieb solcher Spiele Konzessionen im Wege von 

Ausschreibungen gemäß dem Verwaltungsverfahrensgesetzbuch an private, mit oder 

ohne Gewinnerzielungsabsicht handelnde Einrichtungen zu vergeben. 

 Die Glücksspiele in Form von Lotterien, Lottospielen und Sportwetten werden in 

Portugal als „soziale Spiele“ (jogos sociais) bezeichnet. Ihr Betrieb ist der Santa 

Casa übertragen. 

 Jedes von Santa Casa veranstaltete Glücksspiel wird einzeln durch eine 

gesetzesvertretende Verordnung eingeführt. Die gesamte Veranstaltung und der 

Betrieb der verschiedenen von Santa Casa angebotenen Spiele einschließlich der 

Höhe der Einsätze, des Gewinnverteilungsplans, der Häufigkeit der Ziehungen, des 

auf jedes Los entfallenden konkreten Prozentsatzes, der Art der Vereinnahmung der 

Einsätze, der Vorgehensweise für die Auswahl der zugelassenen Verkaufsstellen 

sowie der Modalitäten und Fristen für die Bezahlung der Lose werden durch 

Verordnung der Regierung geregelt. 

 Im Anschluss an eine Reihe gesetzgeberischer Neuerungen erwarb Santa Casa das 

Recht, andere Arten von Glücksspielen auf der Grundlage der Ziehung von Zahlen 

oder von Sportwettbewerben zu veranstalten. Dies führte zur Einführung von zwei 

Sportwetten auf Fußballspiele namens „Totobola“ und „Totogolo“, bei denen die 

Spieler auf das Ergebnis (Sieg, Unentschieden oder Niederlage) beziehungsweise auf 

die Anzahl der von den Mannschaften erzielten Tore wetten können. Ferner gibt es 

zwei Lottospiele: „Totoloto“, bei dem 6 Zahlen aus 49 auszuwählen sind, und 

„EuroMillions“, eine Art europäisches Lotto. Die Spieler von Totobola oder Totoloto 

haben außerdem die Möglichkeit an einem Spiel mit der Bezeichnung „Joker“ 

teilzunehmen, das in der Auslosung einer Zahl besteht. Schließlich gibt es noch die 

Lotaria Instantânea, ein gewöhnlich als „raspadinha“ bezeichnetes Rubbelspiel mit 

Sofortgewinnen. 

 In den letzten Jahren wurde der rechtliche Rahmen für Lotterien, Lottospiele und 

Sportwetten den technischen Entwicklungen angepasst, die es möglich machen, 

Spiele auf elektronischen Weg und vor allem über das internet anzubieten 

(Lotterien, Lottospiele, Sportwetten). Das Glücksspielmonopol für diese Online-

Spiele wurde ebenfalls Santa Casa übertragen. Damit wurde rechtlich klar gestellt, 

dass das Anbieten dieser „sozialen Spiele“ über das Internet in Portugal 

ausschließlich über das Monopol von Santa Casa zu erfolgen hat. 

 Ein Verstoß gegen dieses Monopol steht unter Geldbuße in der Höhe von € 2.000,-- 

bis € 45.000,--. 



 Santa Casa ist eine „gemeinnützige juristische Person im administrativen Bereich“ 

(pessoa colectiva de utilidade pública administrativa). Santa Casa wurde gesetzlich 

besondere Aufgaben im Bereich des Schutzes der Familie, des Mutterschutzes, des 

Kinderschutzes, der Hilfe für schutzlose und gefährdete Minderjährige, der Hilfe für 

ältere Menschen, schwerwiegender sozialer Mangelsituationen sowie der allgemein- 

und fachmedizinischen Gesundheitsversorgung übertragen. 

  Die Einnahmen aus dem Betrieb der Glücksspiele werden zwischen Santa Casa und 

anderen gemeinnützigen oder sozialen Einrichtungen aufgeteilt.  

 

 

Der Rechtsstreit zwischen BWin und Santa Casa: 

 

 Bwin ist ein Online-Spieleveranstalter mit Sitz in Gibraltar. Sie bietet Glücksspiele 

über eine Internetseite an. 

 Bwin hat in Portugal keine Niederlassung. Ihre Server für die Online-Angebote 

befinden sich in Gibraltar und in Österreich. Alle Wetten werden vom Verbraucher 

unmittelbar auf der Internetseite von Bwin oder durch ein anderes unmittelbares 

Kommunikationsmittel abgeschlossen. Die Bezahlung auf dieser Seite erfolgt 

insbesondere mittels Bankkarte, aber auch durch andere elektronische 

Zahlungsmittel. Der Wert der etwaigen Gewinne wird auf dem von Bwin für den 

Spieler angelegten Wettkonto gutgeschrieben. Der Spieler kann das entsprechende 

Geld als neuen Spieleinsatz verwenden oder es auf sein Bankkonto überweisen 

lassen. 

 Bwin bietet eine breite Palette von Online-Glücksspielen an, die Sportwetten, 

Kasinospiele wie Roulette und Poker und Spiele auf der Grundlage der Auslosung 

von Zahlen, die dem von Santa Casa betriebenen Totoloto ähneln, umfasst. 

 Die angebotenen Sportwetten beziehen sich auf die Ergebnisse sowohl von 

Fußballspielen als auch von anderen Sportwettkämpfen. Die verschiedenen 

Spielmöglichkeiten umfassen – entsprechend den Spielen Totobola und Totogolo, 

deren Betrieb Santa Casa übertragen ist – Wetten auf das Ergebnis (Sieg, 

Unentschieden oder Niederlage) der Begegnungen im Rahmen der portugiesischen 

Fußballmeisterschaft. Bwin bietet außerdem Online-Sportwetten in Echtzeit an, 

deren Quoten schwanken und sich je nach dem Verlauf des Sportereignisses, auf das 

gewettet wird, verändern. Informationen wie der Spielstand, die verstrichene 

Spielzeit, die vergebenen gelben und roten Karten usw. werden auf der 

Internetseite von Bwin in Echtzeit angezeigt, so dass es den Spielern möglich ist, 

Wetten interaktiv zu platzieren, während das Sportereignis in Gang ist. 

 Die Liga ist ausweislich der Vorlageentscheidung eine juristische Person des 

Privatrechts mit Vereinsstruktur und ohne Gewinnerzielungsabsicht, in der 

sämtliche Vereine zusammengefasst sind, die in Portugal Fußballwettkämpfe auf 

professioneller Ebene austragen. Sie richtet insbesondere die nationale Erste 

Fußballliga aus und ist mit deren Vermarktung betraut. 

 Die Liga und Bwin haben in ihren beim Gerichtshof eingereichten Erklärungen 

erläutert, durch einen für vier Spielzeiten ab der Saison 2005/06 geschlossenen 

Sponsorenvertrag sei Bwin zum institutionellen Hauptsponsor der portugiesischen 

Ersten Fußballliga geworden. Nach diesem Vertrag wurde die früher als „Super 

Liga“ bezeichnete Erste Liga zunächst in „Liga betandwin.com“ und dann in „Bwin 

Liga“ umbenannt. Außerdem wurden die Firmenzeichen von Bwin auf der 

Ausrüstung der Spieler und in den Stadien der Erstligavereine angebracht. Darüber 

hinaus wurde die Internetseite der Liga mit Hinweisen auf die Internetseite von 

Bwin und einer dorthin führenden Verknüpfung versehen, was es den Verbrauchern 



in Portugal und anderen Staaten ermöglicht, die ihnen so angebotenen 

Glücksspieldienstleistungen in Anspruch zu nehmen. 

 Santa Casa erließ daraufhin in Ausübung ihrer gesetzlich verliehenen Befugnisse 

Bescheide, mit denen Bußgelder von 75 000 Euro gegen die Liga und von 74 500 

Euro gegen Bwin wegen Verstoß gegen das Glücksspielgesetz verhängt wurden. In 

diesen Beträgen sind rechtlich zwei Geldbußen zusammengefasst, die gegen die 

Liga und gegen Bwin verhängt wurden, und zwar zum einen wegen der Förderung, 

der Veranstaltung und des Betriebs von Santa Casa zugewiesenen „sozialen Spielen“ 

oder ihnen entsprechenden Spielen über das Internet und zum anderen wegen der 

Werbung für diese Spiele. 

 Die Liga und Bwin erhoben unter Berufung insbesondere auf die 

Gemeinschaftsvorschriften und die Gemeinschaftsrechtsprechung in diesem Bereich 

beim vorlegenden Gericht Klage auf Aufhebung der genannten Bescheide. 

 Das Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto hat deshalb beschlossen, das 

Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung 

vorzulegen. 

 

 

Zur Vorlagefrage: 

 

 Niederlassungsfreiheit: Bwin betreibt ihr Geschäft in Portugal ausschließlich über 

das Internet, ohne im portugiesischen Hoheitsgebiet ansässige Vermittler 

einzuschalten und ohne dass folglich eine Haupt- oder Zweitniederlassung in 

Portugal errichtet worden wäre. Bwin hat auch nicht die Absicht, sich in Portugal 

niederzulassen. Folglich gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass die 

Vertragsbestimmungen über die Niederlassungsfreiheit auf den Ausgangsrechtsstreit 

anwendbar sein könnten. 

 Dienstleistungsfreiheit: Dazu ist festzustellen, dass die Wirkungen der 

beschränkenden nationalen Regelung auf den freien Kapital- und Zahlungsverkehr 

nur die unvermeidbare Folge der etwaigen Beschränkungen des freien 

Dienstleistungsverkehrs wären. Steht aber eine nationale Maßnahme gleichzeitig 

mit mehreren Grundfreiheiten im Zusammenhang, prüft der Gerichtshof sie 

grundsätzlich nur im Hinblick auf eine dieser Freiheiten, wenn sich herausstellt, 

dass unter den Umständen des Einzelfalls die anderen Freiheiten dieser ersten 

gegenüber völlig zweitrangig sind und ihr zugeordnet werden können  

 Der EuGH hat daher die vom portugiesischen Gericht gestellte Frage nur mit Blick 

auf die Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 EG-Vertrag) zu beantworten. 

 

 

Aus der rechtlichen Beurteilung des EuGH: 

 

 Der Ausgangsrechtsstreit betrifft die Vermarktung bestimmter auf elektronischem 

Weg, d. h. über das Internet, abgewickelter Glücksspiele in Portugal. Bwin, ein in 

einem anderen Mitgliedstaat niedergelassener Wirtschaftsteilnehmer, bietet in 

Portugal Glücksspiele ausschließlich über das Internet an. Die Gesetzesverletzung, 

die der Liga und Bwin im Ausgangsrechtsstreit zur Last gelegt werden, betreffen 

ausschließlich Handlungen im Zusammenhang mit auf elektronischem Weg 

veranstalteten Spielen. 

 Die vom vorlegenden Gericht gestellte Frage ist deshalb so zu verstehen, dass 

dieses im Wesentlichen wissen möchte, ob Art. 49 EG einer Regelung eines 

Mitgliedstaats wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden entgegensteht, 



nach der Wirtschaftsteilnehmer wie Bwin, die in anderen Mitgliedstaaten 

niedergelassen sind, in denen sie rechtmäßig entsprechende Dienstleistungen 

erbringen, im Hoheitsgebiet des erstgenannten Mitgliedstaats keine Glücksspiele 

über das Internet anbieten dürfen. 

 

 

 Zum Vorliegen von Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit: 

 

 Eine Regelung eines Mitgliedstaats, die es in anderen Mitgliedstaaten 

niedergelassenen Dienstleistungserbringern wie Bwin untersagt, in seinem 

Hoheitsgebiet Dienstleistungen über das Internet anzubieten, stellt eine 

Beschränkung des in Art. 49 EG verbürgten freien Dienstleistungsverkehrs dar. 

 Mit einer solchen Regelung wird außerdem die Freiheit der Einwohner des 

betreffenden Mitgliedstaats beschränkt, über das Internet Dienstleistungen in 

Anspruch zu nehmen, die in anderen Mitgliedstaaten angeboten werden. 

 Somit ist festzustellen, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Regelung, 

wie die portugiesische Regierung im Übrigen ausdrücklich einräumt, zu einer 

Beschränkung des in Art. 49 EG verbürgten freien Dienstleistungsverkehrs führt. 

 

 Zur Rechtfertigung der Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit  

 

 Zu prüfen ist, inwieweit die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Beschränkung 

im Rahmen der Ausnahmeregelungen(Art. 55 EG-Vertrag) zulässig oder gemäß der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses 

gerechtfertigt ist. 

 Der EG-Vertrag lässt Beschränkungen zu, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung, 

Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind. Darüber hinaus hat die 

Rechtsprechung eine Reihe von zwingenden Gründen des Allgemeininteresses 

herausgestellt wie die Ziele des Verbraucherschutzes, der Betrugsvorbeugung, der 

Vermeidung von Anreizen für die Bürger zu überhöhten Ausgaben für das Spielen 

und der Verhütung von Störungen der sozialen Ordnung im Allgemeinen. 

 Wie von den meisten Mitgliedstaaten, die beim Gerichtshof Erklärungen abgegeben 

haben, ausgeführt, gehört die Regelung der Glücksspiele zu den Bereichen, in 

denen beträchtliche sittliche, religiöse und kulturelle Unterschiede zwischen den 

Mitgliedstaaten bestehen. In Ermangelung einer Harmonisierung des betreffenden 

Gebiets durch die Gemeinschaft ist es Sache der einzelnen Mitgliedstaaten, in 

diesen Bereichen im Einklang mit ihrer eigenen Wertordnung zu beurteilen, welche 

Erfordernisse sich aus dem Schutz der betroffenen Interessen ergeben. 

 Allein der Umstand, dass ein Mitgliedstaat ein anderes Schutzsystem als ein anderer 

Mitgliedstaat gewählt hat, kann keinen Einfluss auf die Beurteilung der 

Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit der einschlägigen Bestimmungen haben. 

Diese sind allein im Hinblick auf die von den zuständigen Stellen des betroffenen 

Mitgliedstaats verfolgten Ziele und auf das von ihnen angestrebte Schutzniveau zu 

beurteilen. 

 Somit steht den Mitgliedstaaten zwar frei, die Ziele ihrer Politik auf dem Gebiet der 

Glücksspiele festzulegen und gegebenenfalls das angestrebte Schutzniveau genau zu 

bestimmen, doch müssen die von ihnen vorgeschriebenen Beschränkungen den sich 

aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergebenden Anforderungen an ihre 

Verhältnismäßigkeit genügen. 

 



 Daher ist im vorliegenden Fall insbesondere zu prüfen, ob die mit den im 

Ausgangsverfahren fraglichen nationalen Rechtsvorschriften verfügte Beschränkung 

des Anbietens von Glücksspielen über das Internet geeignet ist, die Verwirklichung 

eines oder mehrerer der von dem betroffenen Mitgliedstaat geltend gemachten 

Ziele zu gewährleisten, und ob sie nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung 

des Ziels oder der Ziele erforderlich ist. Auf jeden Fall dürfen die Beschränkungen 

nicht diskriminierend angewandt werden. 

 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass eine nationale Regelung nur 

dann geeignet ist, die Verwirklichung des geltend gemachten Ziels zu 

gewährleisten, wenn sie tatsächlich dem Anliegen gerecht wird, es in kohärenter 

und systematischer Weise zu erreichen. 

 Nach Angaben der portugiesischen Regierung und von Santa Casa besteht das mit 

der nationalen Regelung verfolgte Ziel hauptsächlich in der Bekämpfung der 

Kriminalität, genauer im Schutz der Glücksspieler vor Betrug durch die Anbieter. 

 Dazu ist festzustellen, dass die Bekämpfung der Kriminalität ein zwingender Grund 

des Allgemeininteresses sein kann, der geeignet ist, Beschränkungen hinsichtlich 

der Wirtschaftsteilnehmer zu rechtfertigen, denen es gestattet ist, Dienstleistungen 

im Glücksspielsektor anzubieten. Glücksspiele bergen nämlich in Anbetracht der 

Höhe der Beträge, die mit ihnen eingenommen werden können, und der Gewinne, 

die sie den Spielern bieten können, eine erhöhte Gefahr von Betrug und anderen 

Straftaten. 

 Der Gerichtshof hat ferner anerkannt, dass eine begrenzte Erlaubnis von Spielen im 

Rahmen eines Ausschließlichkeitsrechts den Vorteil bietet, den Spielbetrieb in 

kontrollierte Bahnen zu lenken und die Gefahren eines auf Betrug und andere 

Straftaten ausgerichteten Spielbetriebs auszuschalten. 

 Die portugiesische Regierung macht geltend, die Verleihung von 

Ausschließlichkeitsrechten für die Veranstaltung von Glücksspielen an Santa Casa 

erlaube es, den Betrieb eines überwachten und sicheren Systems sicherzustellen. 

Zum einen belege das weit zurückreichende, sich über mehr als fünf Jahrhunderte 

erstreckende Bestehen von Santa Casa die Zuverlässigkeit dieser Einrichtung. Zum 

anderen arbeite Santa Casa in enger Abhängigkeit von der portugiesischen 

Regierung. Der rechtliche Rahmen der Glücksspiele, die Satzung von Santa Casa und 

die Beteiligung der Regierung an der Ernennung der Mitglieder der 

Verwaltungsorgane von Santa Casa erlaubten dem Staat eine wirksame Aufsicht 

über Letztere. Dieses durch Recht und Satzung errichtete System gebe dem Staat 

hinreichende Sicherheiten für die Einhaltung der Vorschriften zur Wahrung der 

Redlichkeit der von Santa Casa veranstalteten Glücksspiele. 

 Aus dem oben geschilderten nationalen rechtlichen Rahmen ergibt sich, dass die 

Organisation und der Betrieb von Santa Casa Beweggründen und Anforderungen 

folgen, die auf Ziele von öffentlichem Interesse abstellen. Der Abteilung Spiele von 

Santa Casa sind die Befugnisse einer Verwaltungsbehörde verliehen worden, um 

Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des unzulässigen Betriebs von Glücksspielen, 

die ausschließlich Santa Casa zugewiesen worden sind, zu organisieren und zu 

betreiben. 

 Die Verleihung von Ausschließlichkeitsrechten für den Betrieb von Glücksspielen 

über das Internet an einen einzigen, einer engen Überwachung durch die 

öffentliche Gewalt unterliegenden Wirtschaftsteilnehmer wie Santa Casa kann es 

unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens ermöglichen, den Betrieb 

dieser Spiele in kontrollierte Bahnen zu lenken, und ist geeignet, die Verbraucher 

vor Betrug durch die Anbieter zu schützen. 



 Zur Frage der Erforderlichkeit der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden 

Regelung bringt die portugiesische Regierung vor, die Behörden eines Mitgliedstaats 

hätten in Bezug auf nicht gebietsansässige Wirtschaftsteilnehmer, die ihre 

Dienstleistungen über das Internet anböten, nicht die gleichen 

Überwachungsmöglichkeiten wie im Fall eines Wirtschaftsteilnehmers wie Santa 

Casa. 

 Dazu ist festzustellen, dass der Sektor der über das Internet angebotenen 

Glücksspiele in der Gemeinschaft nicht harmonisiert ist. Ein Mitgliedstaat darf 

deshalb die Auffassung vertreten, dass der Umstand allein, dass ein 

Wirtschaftsteilnehmer wie Bwin zu diesem Sektor gehörende Dienstleistungen in 

einem anderen Mitgliedstaat, in dem er niedergelassen ist und in dem er 

grundsätzlich bereits rechtlichen Anforderungen und Kontrollen durch die 

zuständigen Behörden dieses anderen Mitgliedstaats unterliegt, rechtmäßig über 

das Internet anbietet, nicht als hinreichende Garantie für den Schutz der nationalen 

Verbraucher vor den Gefahren des Betrugs und anderer Straftaten angesehen 

werden kann, wenn man die Schwierigkeiten berücksichtigt, denen sich die 

Behörden des Sitzmitgliedstaats in einem solchen Fall bei der Beurteilung der 

Qualitäten und der Redlichkeit der Anbieter bei der Ausübung ihres Gewerbes 

gegenüber sehen können. 

 Außerdem bergen die Glücksspiele über das Internet, verglichen mit den 

herkömmlichen Glücksspielmärkten, wegen des fehlenden unmittelbaren Kontaktes 

zwischen dem Verbraucher und dem Anbieter anders geartete und größere 

Gefahren in sich, dass die Verbraucher eventuell von den Anbietern betrogen 

werden. 

 Zudem kann die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass ein 

Wirtschaftsteilnehmer, der für manche der Sportwettbewerbe, auf die er Wetten 

annimmt, sowie für manche der daran beteiligten Mannschaften als Sponsor 

auftritt, eine Stellung innehat, die es ihm erlaubt, den Ausgang dieser Wettbewerbe 

unmittelbar oder mittelbar zu beeinflussen und so seine Gewinne zu erhöhen. 

 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die im Ausgangsverfahren in 

Rede stehende Beschränkung in Anbetracht der Besonderheiten, die mit dem 

Anbieten von Glücksspielen über das Internet verbunden sind, als durch das Ziel der 

Bekämpfung von Betrug und anderen Straftaten gerechtfertigt angesehen werden 

kann. 

 Deshalb ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 49 EG-Vertrag einer 

Regelung eines Mitgliedstaats wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden 

nicht entgegensteht, nach der Wirtschaftsteilnehmer wie Bwin, die in anderen 

Mitgliedstaaten niedergelassen sind, in denen sie rechtmäßig entsprechende 

Dienstleistungen erbringen, im Hoheitsgebiet des erstgenannten Mitgliedstaats 

keine Glücksspiele über das Internet anbieten dürfen. 


